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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1953

Norm

JN §88 Abs2 B

Rechtssatz

Das Gesetz schreibt keineswegs vor, daß Ware und Faktura den gleichen Weg nehmen und den gleichen Empfänger

haben müssen. Das Einlagen ist nicht Voraussetzung für Begründung des Fakturengerichtsstandes. Die Faktura darf

aber nicht nach der Ware einlangen.
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